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NEUE KASSENSYSTEME AB 2017 PFLICHT 
 
Ausgangslage 
 
Die Vorgaben des BMF für elektronische Kassensysteme wurden deutlich verschärft. 
Künftig gilt die Kassenführung dann nicht mehr als ordnungsgemäß, wenn 
steuerlich relevante Daten nur noch in Papierform aufbewahrt werden.  
Ab dem 1.1.17 dürfen nur noch Kassensysteme zum Einsatz kommen, die den geforderten 
Anforderungen entsprechen. 
 
Aufbewahrungspflicht 
 
Die Journaldaten müssen unveränderbar in einer elektronisch auswertbaren Form 10 
Jahre aufbewahrt werden. Ein Journal besteht normalerweise aus folgenden Angaben: 

- Datum 
- Zeit 
- Bediener 
- Artikelbezeichnung 
- Anzahl, Einzel- und Gesamtpreis 

 
Das Aufbewahren der Daten kann innerhalb oder außerhalb der Kasse erfolgen. Neben 
den Journaldaten sind auch Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungen aufzubewahren. Einsatzorte und –Zeiträume sowie die 
unbaren Zahlarten (EC etc..) sind ebenfalls zu dokumentieren. Auch die 
Organisationsunterlagen wie die Bedienungsanleitung oder die 
Programmieranleitung des Geräts müssen aufbewahrt werden. 
 
Altgeräte 
 
Für Altgeräte gibt es eine Übergangsregelung bis zum 31.12.16 sofern eine Anpassung 
technisch nicht möglich ist. 
 
Die Kosten für die  Anpassung bzw. den Neukauf eines Gerätes für 2017 sind vom 
Unternehmer zu tragen. Falls in 2016 schon eine neue Kasse angeschafft wird, dann 
gilt die neue Regelung bereits ab dem Einsatz der neuen Kasse. 
 
Fazit 
 
Die Kasse muss ab 2017 den neuen Anforderungen entsprechen. Setzen Sie sich 
schnellstmöglich mit Ihrem Verkäufer in Verbindung und besprechen Sie welche 
Möglichkeiten Sie mit Ihrer jetzigen Kasse haben.  
Das alleinige Aufbewahren der Kassenbons in Papierform genügt ab 2017 nicht mehr! 
Im Falle einer offenen Ladenkasse ändert sich für 2017 nichts. 


